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§ 13 BGG
 BGG - Bebauungsgrundlagengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.07.2021

 

(1) Um die Bauplatzerklärung ist bei der Baubehörde unter Beischluß folgender Unterlagen anzusuchen:

a) amtlich beglaubigter vollständiger Grundbuchsauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf;

b) gegebenenfalls der Nachweis eines Rechtstitels, der für die grundbücherliche Einverleibung des Eigentumsrechtes

am Grundstück geeignet ist;

c) planliche Darstellung (Maßstab 1:500) der zu scha enden Bauplätze mit Einzeichnung der für ihre Aufschließung

erforderlichen Verkehrsflächen;

d) Nachweis der Möglichkeit der Herstellung einer entsprechenden Wasser- und Energieversorgung sowie

Abwasserbeseitigung und Angaben über die Bodenbeschaffenheit der Grundfläche;

e) Darstellung des natürlichen Geländes mit den erforderlichen Höhenangaben (Höhenpunkte, erforderlichenfalls

Schichtenlinien).

(2) Soweit es wegen einer besonderen Lage der Grund äche erforderlich erscheint, hat der Grundeigentümer auf

Verlangen der Baubehörde das Ansuchen durch Vorlage folgender weiterer Unterlagen zu ergänzen:

a) Unterlagen über den durchschnittlichen Grundwasserstand und die bekannte seit dem Jahr 1900 höchste

Hochwasserkote; anstelle dieser Kote kann auch die eines 100-jährlichen Hochwassers nachgewiesen werden;

b) Längenpro l durch sämtliche der Aufschließung der Grund äche dienende Verkehrs ächen einschließlich der

Anschlußstellen an bestehende Verkehrs ächen und die dazugehörigen Querpro le, soweit sie zur Beurteilung

der Lage der Verkehrsflächen im Gelände erforderlich sind;

c) technischer Bericht über die Bodenbescha enheit der Grund äche, die durch entsprechende

Bodenuntersuchungen nachgewiesen sein muß.

(3) Die Unterlagen gemäß Abs. 1 lit. c und Abs. 2 sind von einer hiezu gesetzlich befugten Person zu verfassen und in

einer von der Baubehörde bestimmten Anzahl an Ausfertigungen, höchstens jedoch in dreifacher Ausfertigung,

vorzulegen.

In Kraft seit 01.05.2004 bis 31.12.9999

file:///


 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 13 BGG
	BGG - Bebauungsgrundlagengesetz


